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1. Bürgerbeteiligung zum Bebbauungsplan Nr. BN 33 „Windpark Nordvelen“ 
 
Der Rat der Gemeinde Velen hat beschlossen, für den Bereich der im 
Flächennutzungsplan dargestellten Windkonzentrationszone Nordvelen einen 
Bebauungsplan aufzustellen. In diesem Bebauungsplan sollen die Standorte der 
Windkraftanlagen festgesetzt werden. 
 
Das Bebauungsplangebiet erstreckt sich im Norden bis an die Kreisstraße 44 
(Eschstraße), reicht in nordöstliche Richtung bis etwa 100 m - 200 m an die 
Gemeindegrenze Gescher heran, geht im Osten ebenfalls im Wesentlichen bis direkt 
an die Gemeindegrenze zu Gescher heran und wird im Süden und Westen in großen 
Bereichen durch den Hellweg begrenzt. Das Bebauungsplangebiet ist in dem 
nachfolgenden Kartenausschnitt mit einer unterbrochenen Linie fett umrandet 
dargestellt. 

 
 
Die Bürgerinnen und Bürger können sich gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
21.10.03 bis einschließlich 21.11.03 über die anstehende Bauleitplanung informieren, 
sich dazu mündlich oder schriftlich äußern und die Planung mit den zuständigen 
Dienstkräften bei der Gemeindeverwaltung Velen, Fachdienst Bauen/Planen/Umwelt, 
Zimmer Nr. 31 und Nr. 34, oder bei der Verwaltungsstelle Ramsdorf, zur Zeit Lange 
Straße 38a, 46342 Velen-Ramsdorf, und spätestens ab dem 10.11.03 im Neubau, 
Burgplatz 6, während der Dienststunden erörtern. 
 
Velen, 15.10.03 
GEMEINDE VELEN 
Der Bürgermeister 
Groß-Holtick  


